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fur die Wirklichkeit, und der hinzusetzt, aber eben das sei ja das GroBartige an
seiner Lehre, daB sie nicht geeignet sei fir die — fur diese, fur die bestehende, fiir
die derzeitige — Wirklichkeit. Einem Zeitalter, das dermalBen auf die abschiissige
Bahn gekommen ist, mufl man nicht etwas sagen, was thm handlich und dienlich
ist, sondern man muf} ihm die rettende Wahrheit sagen, die der seinen, in Doktrin
und Praxis bekundeten, diametral entgegengesetzt ist.

Darin liegt die prophetische Bedeutung Albert Schweitzers. Er hat hingewiesen
auf das Grundiibel, an welchem dieses Zeitalter zugrunde zu gehen drohte: die
Geringschitzung, die MiBBachtung des Lebens. Und er hat diesem Zeitalter die
eine, ihm notwendige und heilsame Wahrheit vor Augen gehalten.

Darin liegt auch die revolutionidre Bedeutung Albert Schweitzers. Was fiir
Karikaturen von Revolutiondren hat unser Jahrhundert hervorgebracht! Was
haben sie revolutioniert? Was haben sie umgestiirzt? Sie haben den verhingnis-
vollen Zeitgeist nicht gestiirzt. Sie sind fréhlich in ihm mitgeschwommen und
haben gemeint, sich darin wenn mdéglich mehr als andere hervortun zu missen,
indem sie erst recht zeigten, dal Menschenleben fiir sie nicht zahlen. Sie habe
dem Zeitgeist nicht widerstanden, sie haben ihn nicht gestirzt, sie haben ihm vie{‘
mehr gedient, haben ihn bestétigt und geférdert und halten sich fiir befugt, ihn
vollends zum Siege zu fithren: Die sich fur die einzig wahren Revolutionire
halten, erklaren heute, dal3 auch der Atomkrieg sie nicht zu schrecken vermage,
sondern in ihrer Vision durchaus seinen méglichen und positiven Platz habe.

Diesem, das zwanzigste Jahrhundert kennzeichnenden, Reaktion und Revo-
lution als Zwillingsbriider auf eine Ebene stellenden Zeitgeist hat Albert Schweitzer
die andere, die prophetische, die revolutionire Wahrheit entgegengehalten, die
Ehrfurcht vor dem Leben, und er hat sie nicht nur in seinen Worten, sondern in
seiner Existenz vertreten. IThm gegeniiber ist es mit Nobelpreisen und ehrenden
Nachrufen und eines Tages vielleicht mit einem Denkmal nicht getan. Er fordert
ein Zeitalter heraus zur Entscheidung: weitermachen oder umkehren.

Otto Hiirlimann, Volksrecht 6.9.1965

Doppelbiirger-Konkordat
Beitritt des Kantons Qbwalden

Am 14. Juli 1965 hat der Bundesrat von dem vom Kanton Unterwalden ob dend
Wald auf den 31. Dezember 1965 erkliarten Riicktritt von der «Vereinbarung
betreffend die Unterstiitzung von Bediirftigen, die mehrere Kantonsbiirgerrechte
besitzen» (vom Bundesrat genehmigt am 28. Mai 1926) Kenntnis genommen.
Gleichzeitig hat er den Beitritt des Kantons Unterwalden ob dem Wald zur « Ver-
waltungsvereinbarung tiber die Unterstiitzung von Doppelbiirgern» (vom Bundes-
rat genehmigt am 6. Dezember 1963) festgestellt. Er hat bei dieser Gelegenheit
bestimmt, da die Verwaltungsvereinbarung im Verhaltnis des Kantons Unter-
walden ob dem Wald zu den Kantonen, die ihr schon angehéren, am 1. Januar
1966 wirksam wird. Die Zahl der Kantone, die der Vereinbarung von 1963 ange-
schlossen sind, erhoht sich damit auf neunzehn. Der Vereinbarung von 1926 ge-
héren noch an die Kantone Schaffhausen, Graubiinden und Genf. (Mitteilung
des Eidgenéssischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 30. August 1965.)

146



	Doppelbürger-Konkordat

